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Editorial 

Liebe Mitglieder, 

immer noch wird die bürgerrechtspolitische 

Szene vom Angriff auf die Ukraine und des-

sen Folgen überschattet. Es scheint sich da-

bei abzuzeichnen, dass wir mit einem lan-

gen Krieg rechnen müssen. Wir sind solida-

risch mit der angegriffenen Ukraine – An-

griffe auf andere Staaten dürfen niemals 

akzeptiert werden. Es muss alles getan wer-

den, um den Krieg zu beenden, ohne dass 

der Angreifer dadurch belohnt wird. Doch 

der Schlüssel für das Ende des Angriffs liegt 

in erster Linie bei der Russischen Föderation 

und Präsident Putin. 

Hohe Wellen schlagen auch die Aktionen 

der Klimaaktivisten der Letzten Generation. 

Behörden reagieren mit massiver Repres-

sion, Politikerinnen und Politiker stellen die 

Aktivistinnen und Aktivisten auf eine Stufe 

mit terroristischen Vereinigungen – ein völ-

lig überzogener Vergleich. Entlarvend ist 

diese Hetze angesichts der Forderungen der 

Letzten Generation: Im Kern fordern sie die 

Umsetzung geltenden Rechts, genannt 

seien das Pariser Klimaabkommen von 2015, 

das Deutschland unterzeichnet hat, und die 

Vorgaben aus dem Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts von 2021 (1 BvR 2656/18, 1 

BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20). 
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Der Klimawandel und seine immer deutli-

cher sichtbaren Folgen sind auch ein 

Schwerpunkt des diesjährigen Grundrechte-

Reports, den wir gemeinsam mit neun wei-

teren bürger- und menschenrechtlichen Or-

ganisationen herausgeben. Weitere Themen 

des von der ehemaligen Verfassungsrichte-

rin Susanne Baer der Öffentlichkeit vorge-

stellten Reports sind die grundrechtlichen 

Auswirkungen der Maßnahmen anlässlich 

des russischen Angriffskriegs auf die Ukra-

ine und die wachsende Armut in Deutsch-

land. Darüber hinaus werden im Report töd-

liche Polizeigewalt, rassistische Polizeikon-

trollen und Grundrechtsverletzungen an ge-

flüchteten Menschen thematisiert sowie 

Einschnitte in die informationelle Selbstbe-

stimmung und Probleme in der deutschen 

Justiz behandelt. 

Eine der Folgen der weltweiten Klimaerwär-

mung ist die Migration aus Gebieten, die 

zunehmend unbewohnbar werden und in 

denen Kriege und politische Verfolgung die 

Menschen zur Flucht zwingen. Auf dem 

Mittelmeer spielen sich täglich Tragödien ab 

– die Katastrophe vom 14. Juni 2023, bei der 

ein völlig überfüllter Kutter hunderte Men-

schen in den Tod riss, ist dafür nur ein Bei-

spiel. 

Doch wie reagiert die Europäische Union? 

Durch das Gemeinsame Europäische Asyl-

system (GEAS) schottet sie sich weiter ge-

gen Flüchtende ab, indem sie unter Ande-

rem Schnellverfahren in Haftzentren an den 

europäischen Außengrenzen ermöglicht. 

Die Humanistische Union beurteilt das 

GEAS in weiten Teilen als menschenrechts-

widrig. Denn der Kompromiss untergräbt 

das Recht auf Asyl und verstößt damit ge-

gen die UN-Flüchtlingskonvention und ge-

gen Artikel 16a des Grundgesetzes. 

Aus unserer Sicht hätte die Bundesregie-

rung niemals zustimmen dürfen – doch sie 

bejubelt den neuen „Asylkompromiss“ als 

„historischen Erfolg“, wie Bundesinnen- und 

Heimatministerin Faeser auf Twitter verlau-

ten ließ. „Historisch“ ist er allerdings tat-

sächlich, steht er doch in unseliger Tradition 

des „Asylkompromisses“ von 1993, durch 

den das vormalige Grundrecht auf Asyl (Ar-

tikel 16 GG) geschleift wurde. 

Auch mit dem Hessischen Gesetz über die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) 

und HessenDATA hat sich die HU abermals 

befasst, nachdem wir uns zuvor an einer 

Verfassungsbeschwerde beteiligt hatten. 

Am Donnerstag, 29. Juli wurde das HSOG in 

geänderter Fassung verabschiedet. Dabei 

wurde auch ein erst kurzfristig 

eingebrachter Änderungsantrag der 

Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen 

zu § 25a verabschiedet, der datenschutz- 

und polizeirechtlich relevant ist. Wir haben 

im Vorfeld in einem offenen Brief an die 

Abgeordneten des Hessischen Landtags 

diese Kurzfristigkeit kritisiert, die jede 

außerparlamentarische Beteiligung 

bezüglich des Änderungsantrages 

verhindert und im Verfahren intransparent 

ist. Unser Brief wurde sowohl medial als 

auch von einigen Abgeordneten diskutiert. 

Gleichwohl wurde der Änderungsantrag 

ohne Anhörung verabschiedet. Unsere Kritik 

bleibt dennoch bestehen. 

Erfreuliches gibt es aus unserer Bundesge-

schäftsstelle zu berichten: Wir begrüßen Dr. 

Philip Dingeldey, der gemeinsam mit Carola 
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Otte das neue Geschäftsführungs-Team bil-

det und gleichzeitig die Hauptredaktion un-

serer Zeitschrift vorgänge übernommen hat. 

Philip, im Namen des Bundesvorstandes 

herzlich Willkommen und viel Erfolg bei den 

anstehenden Aufgaben! 

Doch leider gibt es nicht nur gute Nachrich-

ten. Andrea Zielinski, die die Arbeit des Bun-

desvorstands wesentlich mitgeprägt hat, 

hat sich entschlossen, ihr Amt ruhen zu las-

sen. Wir bedauern dies sehr und freuen uns, 

dass sie die Humanistische Union dennoch 

weiter durch ihre Arbeit unterstützt, bei-

spielsweise im Landesverband Berlin-Bran-

denburg. 

Schließen will ich mit dem Hinweis auf un-

sere nächste Mitgliederversammlung: Sie 

wird am 14./15. Oktober 2023 an histori-

scher Stätte stattfinden: Im Residenzschloss 

Rastatt, das wir von vielen Veranstaltungen 

bereits kennen. Im Rahmen der Mitglieder-

versammlung werden wir den diesjährigen 

Fritz-Bauer-Preis verleihen. Wir freuen uns, 

Sie zur Mitgliederversammlung in Rastatt 

(oder hybrid) begrüßen zu dürfen.  

Insgesamt haben zwei Mitglieder des Bun-

desvorstandes ihre Absicht bekundet, bei 

der Mitgliederversammlung zurückzutreten 

– der Bundesvorstand würde dann nur noch 

aus vier Mitgliedern bestehen. Um die Ar-

beitsfähigkeit des Bundesvorstandes wei-

terhin sicherzustellen, sollen bei der Mit-

gliederversammlung neue Vorstandsmit-

glieder hinzugewählt werden. Wir rufen in-

teressierte Mitglieder auf, zu kandidieren – 

nur mit einem arbeitsfähigen Bundesvor-

stand kann die wichtige Arbeit der Huma-

nistischen Union auch künftig gesichert 

werden.  

Im Namen des Bundesvorstands grüße ich 

herzlich, 

Ihr Stefan Hügel 
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Ressortplanung 2022/23 des Bundesvorstandes der 
Humanistischen Union

(Red.) Seit September 2022 ist ein neuer 

Bundesvorstand der Humanistischen 

Union im Amt. Seine Mitglieder haben sich 

die Arbeit nach dem Ressortprinzip aufge-

teilt. Die Ressortverantwortlichen sind für 

die Aktivitäten in ihrem Themenbereich 

verantwortlich und dienen als Ansprech-

partner für Anregungen zu diesem Thema. 

Der Vorstand hat die zu erwartenden 

Schwerpunkte der Ressorts besprochen und 

zugeteilt. Das Ergebnis stellen wir hiermit 

vor. Kritische Anmerkungen und Vorschläge 

zur Ergänzung sind herzlich willkommen. 

Zudem stellt der Vorstand im Folgenden 

seine inhaltlichen Planungen und Ergebnisse 

der einzelnen Ressorts vor. Die Zuständigkeit 

zu folgenden inhaltlichen Themen hat sich 

der Bundesvorstand aufgeteilt. 

Bildung Dr. Wolfram Grams 

Datenschutz Stefan Hügel 

Digitalpolitik Stefan Hügel 

Frauenpolitik Prof. (. R.) Dr. Marlis Dürkop-Leptihn 

Frieden und Militär Dr. Andrea Zielinski 

Informationsfreiheit Stefan Hügel 

Innere Sicherheit und Polizei Prof. (i. R.) Dr. Johannes Feest 

Kriminalpolitik und Rechtspolitik Prof. (i. R.) Dr. Johannes Fest 

Künstliche Intelligenz Stefan Hügel und Thomas Messerer 

Medienpolitik Thomas Messerer 

Selbstbestimmung Prof. (i. R.) Dr. Marlis Dürkop-Leptihn 

Soziale Grundrechte Dr. Wolfram Grams 

Staat und Religion Dr. Andrea Zielinski 
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Johannes Feest: Kriminalpolitik, Si-

cherheitspolitik 

Innere Sicherheit und Polizei 

„Das Spannungsverhältnis zwischen Bürger-

rechten und Polizei beschäftigt die Huma-

nistische Union, und damit auch die Zeit-

schrift vorgänge seit ihrer Gründung“, heißt 

es in einem Editorial von Hartmut Aden und 

Sven Lüders (vorgänge Nr. 227/ 2019). 

Das begann mit der Forderung nach Polizei-

kennzeichnung (1968) und nach Einrich-

tung unabhängiger Beschwerdestellen, bei-

des in engem Zusammenhang mit politi-

schen Demonstrationen. Diese Forderungen 

haben im Laufe der Jahre spürbare Verände-

rungen in einzelnen Bundesländern bewirkt. 

Sie haben jetzt auch Niederschlag im Koali-

tionsvertrag gefunden, wo es heißt:  

„Wir führen eine unabhängige Polizeibeauf-

tragte bzw. einen unabhängigen Polizeibe-

auftragten für die Polizei des Bundes als An-

laufstelle beim Deutschen Bundestag mit 

Akteneinsichts-und Zutrittsrechten ein. Wir 

führen die pseudonyme Kennzeichnung von 

Polizistinnen und Polizisten ein“. 

Die Umsetzung dieser Pläne muss von uns 

weiter beobachtet und gegen Rückschritte 

verteidigt werden. Auch die Ungleichheiten 

bei der Ausübung der polizeilichen Definiti-

onsmacht sind seit langem Gegenstand der 

rechtspolitischen Arbeit der HU. Neuerdings 

muss diese Kritik am Beispiel des Racial Pro-

filing erneuert werden. 

In den letzten Jahren hat sich die HU ver-

stärkt Fragen der Sicherheitstechnologie 

zugewandt (Lauschangriff; Vorratsdaten-

speicherung; Predictive Policing u. ä.). Dabei 

haben rechtliche Fragen zunehmend an Be-

deutung gewonnen und diese sind in Form 

von Musterprozessen von der HU erfolgreich 

bis zum Bundesverfassungsgericht verfolgt 

worden. Die gesetzgeberische Umsetzung 

solcher juristischer „Siege“ müssen wir kri-

tisch prüfen und notfalls erneut den Rechts-

weg beschreiten. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildete die 

Auseinandersetzung mit der (un-)heimli-

chen Staatsgewalt des Verfassungsschutzes, 

die in der Forderung „Der Verfassungsschutz 

muss weg!“ gipfelte. Von der Erfüllung sol-

cher weitreichenden Forderungen sind wir 

jedoch noch weit entfernt. Es wird darum 

gehen, diese Diskussion am Leben zu erhal-

ten und sie in umfassendere Fragen der Si-

cherheitspolitik einzubetten. 

In einem Aufsatz, der bis heute Maßstäbe 

gesetzt hat, argumentierte Winfried Hasse-

mer, dass es bisher „keine progressive Vor-

stellung von Innerer Sicherheit“ gebe (vor-

gänge Nr. 124/1993, 54 ff.). Allzu oft folge 

man konservativen Deutungen des Hand-

lungsbedarfs und beschränke sich auf „Ges-

ten des Bestreitens und Warnens“. Er hat 

dazu Ansätze vorgelegt, die weiterentwi-

ckelt werden müssten: Sicherheitspolitik 

dürfe nicht auf Polizeipolitik verengt wer-

den. Sicherheitspolitik ohne Rücksicht auf 

Jugend, Arbeit, Wohnen, Soziales, Bildung 

sei „eine auf Dauer hoffnungslose Veran-

staltung“ und könne nur als „Teil einer ab-

gestimmten Innenpolitik sinnvoll sein“. Für 
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eine langfristig angelegt Kriminal- und Si-

cherheitspolitik käme es auf dasselbe Ziel an: 

„normstabilisierende, solidarisierende Pro-

zesse zu initiieren und zu begünstigen“. 

Konservative Politik fordert ständig eine Er-

weiterung der polizeilichen Kapazitäten. 

Demgegenüber fragt eine progressive Poli-

zeikritik, wieviel Polizei unsere Gesellschaft 

wirklich braucht. „Gibt es tragfähige Alter-

nativen zur Polizei oder wenigstens Mög-

lichkeiten, ihre negativen Effekte einzu-

dämmen?“ (Daniel Loick, Hrsg., Kritik der 

Polizei, 2018). Die HU sollte sich an diesen 

Diskussionen aktiv beteiligen. Eine erhebli-

che Entkriminalisierung im Bereich der 

Massenkriminalität, einschließlich der Dro-

genkriminalität würde die Möglichkeit er-

öffnen, einen erheblichen Teil des Polizeibu-

dgets anderen Gemeinschaftsaufgaben (Ge-

sundheit, Bildung etc.) zuzuführen. 

Kriminalpolitik 

Auch die Kriminalpolitik hat in der Arbeit 

der Humanistischen Union seit ihren Anfän-

gen eine bedeutende Rolle gespielt. Das 

zeigt sich allein schon an der großen Zahl 

von Trägern des Fritz-Bauer-Preises, die die-

sem Bereich zugeordnet werden können. 

Diese Tradition gilt es fortzusetzen und im 

Sinne einer skeptischen Kriminalpolitik wei-

ter zu entwickeln. Dazu ist ein Schwer-

punktheft (vorgänge Nr. 3 oder 4/2023) ge-

plant.  

Im Koalitionsvertrag ist der Kriminalpolitik 

kein eigener Abschnitt gewidmet. Die krimi-

nalpolitischen Vorhaben der Ampel finden 

sich verstreut unter dem Titel „Innere Si-

cherheit, Bürgerrechte, Justiz, Verbraucher-

schutz, Sport“. Die zugrundeliegende krimi-

nalpolitische Konzeption wird in einem Ab-

satz wie folgt zusammengefasst: 

„Das Strafrecht ist immer nur Ultima Ratio. 

Unsere Kriminalpolitik orientiert sich an 

Evidenz und der Evaluation bisheriger Ge-

setzgebung im Austausch mit Wissenschaft 

und Praxis. Wir überprüfen das Strafrecht 

systematisch auf Handhabbarkeit, Berechti-

gung und Wertungswidersprüche und legen 

den Fokus auf historisch überholte Straftat-

bestände, die Modernisierung des Straf-

rechts und die schnelle Entlastung der Justiz. 

Das Sanktionensystem einschließlich Er-

satzfreiheitsstrafen, Maßregelvollzug und 

Bewährungsauflagen überarbeiten wir mit 

dem Ziel von Prävention und Resozialisie-

rung“. 

Vom Ansatz her ist dagegen nur wenig ein-

zuwenden. Allerdings fehlen unter den Bei-

spielen große Bereiche, die nach diesem 

Maßstab einer gründlichen Revision, wenn 

nicht gar der Abschaffung bedürfen. Unter 

diesem Gesichtspunkt werden wir als HU 

den jetzt anlaufenden Prozess der Gesetz-

gebung kritisch begleiten. Einige Beispiele 

dafür, was damit gemeint ist. 

Entrümpelung des Strafrechts 

Zunächst gilt es einige offensichtlich veral-

teten Zöpfe abzuschneiden. Unser Straf-

recht stellt über weite Strecken ein Sam-

melsurium der Gefahr- und Moralvorstel-

lungen früherer Epochen dar. In jeder neuen 

Epoche wird etwas hinzugefügt, während 



VEREIN 

Mitteilungen #248  7 

nur selten etwas aus dem Bereich des Straf-

baren entfernt wird. Gustav Heinemann hat 

als Justizminister damit begonnen, Überhol-

tes zu entfernen (z.B. die Strafbarkeit des 

Ehebruchs und der Kuppelei). Dieses gute 

Werk wäre jedoch ständig und sogar ver-

stärkt fortzusetzen, wenn das Strafrecht 

tatsächlich das letzte Mittel sein soll. Viel-

fach würde das Zivilrecht ausreichen, wenn 

es darum geht, sozialwidriges Verhalten zu 

sanktionieren. „Fahren ohne Fahr-

schein“ und „Ladendiebstahl“ sind herausra-

gende Beispiele dafür, wie Unternehmer 

und Geschäftsinhaber sich ihrer Kon-

trollaufgaben entledigt haben und sich des 

Strafrechts als einer billigen Entlastung be-

dienen. Zugleich sind es traurige Beispiele 

einer Verfolgung von Armut („Neue Klassen-

justiz“). Diese Entwicklung umzukehren, 

würde die Strafjustiz ernsthaft entlasten. 

Der vom Bundesjustizministerium gegen-

wärtig verfolgte Plan einer Umwandlung 

derartiger Straftatbestände in Ordnungs-

widrigkeiten würde diesen Effekt nicht ha-

ben, sondern nur den Namen der Bestrafung 

austauschen. 

Strafbefehl  

Kein ganz alter Zopf, aber doch einer, der 

dringend unter das Messer kommen sollte, 

ist das Strafbefehlsverfahren (§ 407 ff. 

StPO). Es wurde eingeführt, um Fälle minder 

schwerer Kriminalität schnell und effektiv 

auf schriftlichem Wege zu bearbeiten. Je 

nach Region sind dies bis zu 90 % der Geld-

strafen. Der Strafbefehl wird per Post zuge-

stellt. Verurteilte können binnen zwei Wo-

chen Einspruch einlegen und damit eine 

Hauptverhandlung erwirken. Jedoch erfas-

sen das die Wenigsten – viele Betroffene 

sind von dem schriftlichen Verfahren und 

der ungewohnten Rechtssprache überfor-

dert und begreifen weder die Strafe noch 

deren drohenden Vollstreckung, Diese sozi-

ale Ungerechtigkeit verschärft sich, wenn 

bildungsferne Angeklagte auf einen Ein-

spruch verzichten. Bei Nicht-Zahlung wird 

aus einer Geldstrafe quasi-automatisch eine 

Ersatzfreiheitsstrafe. Im Ergebnis dient das 

Strafbefehlsverfahren zwar einer gewissen 

Entlastung der Strafgerichtsbarkeit, zu-

gleich trägt es jedoch erheblich zur „neuen 

Klassenjustiz“ bei. Konsequenz müsste die 

völlige Beseitigung dieses rechtsstaatswid-

rigen Verfahrens sein. Leider wird darüber 

offiziell noch nicht einmal mehr nachge-

dacht. Bei Beibehaltung des Strafbefehls-

verfahrens müsste mindestens gefordert 

werden, dass der/die Beschuldigte, nach 

kompetenter Rechtsberatung, dieser Art der 

Bestrafung zustimmt.  

Betäubungsmittelkriminalität  

Die Repression gegen Drogenkonsumie-

rende hat in den letzten Jahren ein Rekord-

niveau erreicht.  Zwei Drittel davon betrifft 

Cannabis, zumeist den Konsum. Zwanzig 

Prozent aller Strafgefangenen sitzen wegen 

Drogendelikten ein, hinzu kommt eine große 

Zahl, die wegen Beschaffungskriminalität, 

zumeist Diebstahl verurteilt wurden. Die zur 

Abwehr von Drogenkonsum in Justizvoll-

zugsanstalten ergriffenen Maßnahmen ver-

ursachen zudem drastische Einschränkun-

gen bei den Haftbedingungen der übrigen 

Gefangenen. Neue Formen der Prävention, 
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Therapie und Schadensminderung werden 

erst möglich, wenn die Repression einer 

konstruktiven Regulierung weicht und im 

Gegensatz zum heute gültigen Abstinenz-

dogma ein vornehmlich gesundheits-politi-

scher Ansatz mit akzeptanz-/problemorien-

tiertem Schwerpunkt zum Tragen kommt. 

Ziel wäre eine Regulierung illegaler Sub-

stanzen, d. h. ein Abbau repressiver Struktu-

ren zugunsten gesundheitlicher Unterstüt-

zungen und Hilfen. Ein erster Schritt wäre 

die seit langem überfällige Entkriminalisie-

rung von Erwerb, Besitz und Verkauf von 

Cannabis. Diese wäre wissenschaftlich zu 

evaluieren und könnte sich als Modell für 

die Legalisierung anderer, bisher illegaler 

Drogen erweisen. Die gegenwärtigen Pläne 

der einschlägigen Ministerien (Cannabis 

Clubs u. ä.) sind halbherzig und zur Lösung 

der erwähnten Probleme ungeeignet. 

Politisches Strafrecht 

Weitgehend obsolet ist auch das politische 

Strafrecht. Althergebrachte Straftatbe-

stände wie Hochverrat und Landesverrat 

werden in der Praxis kaum noch angewen-

det. Der mindestens symbolisch sinnvolle 

„Friedensverrat“ war 1968 eingeführt, aber 

schon 2016 wieder abgeschafft worden. Da-

gegen spielt der, Ende der 19.Jahrhunderts 

gegen die Sozialdemokratie eingeführte, 

Straftatbestand der „kriminellen Vereini-

gung“ (§ 129 StGB) neuerdings erneut eine 

fatale Rolle bei der Verfolgung gewaltloser 

Protestbewegungen. Er gestattet eine Aus-

weitung des Strafrechts durch Vorverlage-

rung der Strafbarkeit und der Strafverfol-

gung. Der Straftatbestand müsste wenigs-

tens ausdrücklich auf die durch Erwerbsin-

teresse motivierte organisierte Kriminalität 

beschränkt werden. Nachgedacht werden 

sollte auch über die ausufernde Strafverfol-

gung wegen § 86a StGB (Verwendung von 

Kennzeichen verfassungswidriger Organisa-

tionen). 

Strafvollzug 

Fritz Bauer war ein Champion des „Freigän-

gertums“. Aber der in der Folge eingeführte 

Freigang als Möglichkeit, außerhalb der An-

stalt einer Ausbildung oder Berufstätigkeit 

nachzugehen, steht zwar in den Gesetzen, 

hat aber nur geringe Bedeutung erlangt. 

Auch der „offene Vollzug“, ursprünglich als 

Regelvollzugsform gedacht, kümmert un-

terhalb von zwanzig Prozent dahin. Der ge-

schlossene Strafvollzug erfüllt weder seine 

überkommenen Abschreckungsziele, noch 

die neuerdings proklamierten Resozialisie-

rungshoffnungen. Er bedeutet Zwangsarbeit, 

Zwangsarmut, Zwangszölibat, und verstößt 

daher gegen grundlegende Menschenrechte. 

Unter humanistischen Gesichtspunkten 

spricht daher alles für einen Verzicht auf 

diese Institution. Gerade weil dies nur ein 

langfristiges Projekt sein kann, müssen Zwi-

schenziele ernsthaft angestrebt werden. So-

fort abgeschafft werden sollte die Ersatz-

freiheitsstrafe, ein weiteres Beispiel für die 

unverhältnismäßige Bestrafung von Armut. 

Dem wird durch die Pläne des Bundesjustiz-

ministeriums, die nur eine Halbierung der 

Straflänge vorsehen, nicht abgeholfen (vgl. 

Grundrechtereport 2023). Nachgedacht 

werden muss jedoch weiterhin auch über 
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die Abschaffung der lebenslangen Freiheits-

strafe. Die Inhumanität und Sinnlosigkeit 

dieser Strafe wurde im Rahmen der Huma-

nistischen Union zuletzt in einem Tagungs-

bericht von Charlotte Maack thematisiert 

(vorgänge 26/1977). Es wäre an der Zeit, 

darauf wieder zurück zu kommen. 

 

Stefan Hügel: Digitalpolitik 

Digitalpolitik ist inzwischen eine feste 

Größe in der Bürger- und Menschenrechts-

arbeit. Die Humanistische Union arbeitet 

bereits lange zu den Themen des Daten-

schutzes, der Informationsfreiheit und der 

Überwachung. 

Seit einigen Jahren gewinnen Verfahren der 

Künstlichen Intelligenz an Bedeutung, so 

dass auch sie verstärkt der bürgerrechtli-

chen Begleitung bedarf. 

Datenschutz und Informationsfreiheit 

Die heutige Gesellschaft ist durch ein star-

kes Machtgefälle gekennzeichnet, das sich 

vor allem zwischen Einzelpersonen und 

(großen) staatlichen und wirtschaftlichen 

Institutionen zeigt. Institutionen üben 

i. d. R. durch Informationen Macht über 

Einzelpersonen aus. Dabei sind zwei Klassen 

von Informationen zu unterscheiden: 

 Personenbezogene Informatio-

nen, die Personen charakterisieren 

und weitgehendes Wissen über die 

Person selbst, ihre Lebensum-

stände oder ihre Beziehungen ent-

halten können. Werden solche In-

formationen preisgegeben, können 

sie zur Ausübung von Macht ge-

nutzt werden. Neben der Sicher-

heit, dass solche Informationen 

nicht preisgegeben werden, muss 

auch stets bekannt sein, welche 

personenbezogenen Informatio-

nen preisgegeben wurden (Grund-

lage der grundrechtlich geschütz-

ten informationellen Selbstbe-

stimmung). Den Schutz der Men-

schen gegen die Preisgabe dieser 

personenbezogenen Informatio-

nen besorgt der Datenschutz. 

 Öffentliche Informationen sind 

die Voraussetzung für eine aktive 

Teilhabe am öffentlichen Leben 

und damit für die Demokratie. Öf-

fentliche Institutionen kontrollie-

ren das öffentliche Leben mit Hilfe 

dieser Informationen. Außerhalb 

eines eng bemessenen Bereichs, 

bei dem – beispielsweise zur Auf-

rechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit – eine Geheimhaltung 

unbedingt erforderlich ist, sollten 

solche Informationen öffentlich 

verfügbar sein – dies regelt die In-

formationsfreiheit. 

Datenschutz und Informationsfreiheit sind 

damit zwei Seiten derselben Medaille und 

wirken zusammen: Sie schützen die ein-
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zelne Person gegen übermäßige Machtaus-

übung durch staatliche oder wirtschaftliche 

Institutionen. Sie sind nicht nur formale 

Rechte, sondern sie sind Voraussetzung für 

eine funktionierende demokratische Gesell-

schaft. 

Der Datenschutz ist u. a. durch verschiedene 

Entwicklungen bedroht: 

 Zunehmende staatliche Überwa-

chung und Datennutzung durch 

staatliche Behörden, insbesondere 

Sicherheitsbehörden, 

 Datennutzung durch Wirtschafts-

unternehmen, z. B. zur optimierten 

Kundenansprache, 

 Datennutzung durch politische 

Parteien, z. B. zur gezielten Beein-

flussung der Wählerschaft. 

Besonderes Augenmerk erfordert die Verar-

beitung von großen Datenmengen durch 

Maschinelles Lernen und Künstliche Intelli-

genz, bei denen neue Erkenntnisse durch die 

massenhafte Verarbeitung und Strukturie-

rung von Daten gewonnen werden (siehe 

unten). 

Die Humanistische Union setzt sich poli-

tisch, juristisch und technisch für einen 

wirksamen Datenschutz ein. Dies umfasst 

die Einhaltung der einschlägigen rechtli-

chen Vorschriften, insbesondere der europä-

ischen Datenschutz-Grundverordnung und 

des damit im Zusammenhang stehenden 

Bundesdatenschutzgesetztes und der Lan-

desdatenschutzgesetze. Spiegelbildlich um-

fasst es auch die Gesetzgebung zur Infor-

mationsfreiheit. Darüber hinaus setzt sich 

die Humanistische Union politisch für eine 

Weiterentwicklung im Sinne eines besseren 

Schutzes der Menschen ein. 

Künstliche Intelligenz 

Künstliche Intelligenz und Maschinelles 

Lernen bezeichnen Verfahren der Informa-

tik, bei denen die Funktionalität von Pro-

grammsystemen, anders als bei „herkömm-

licher“ Informatik, nicht explizit algorith-

misch programmiert werden, sondern ihr 

Verhalten anhand von komplexen Datenbei-

spielen durch schrittweises „Lernen“ entwi-

ckelt. Diese Verfahren, die es im Grundsatz 

bereits seit den 1950er-Jahren gibt, wurden 

in den letzten Jahren deutlich verbessert 

und durch die Weiterentwicklung der Leis-

tungsfähigkeit der Hardware praktisch 

nutzbar gemacht. In einzelnen, jeweils eng 

begrenzten Bereichen ist es gelungen, 

menschliche Denkleistung nachzubilden o-

der punktuell zu übertreffen. Solche Large 

Language Models (LLM) arbeiten auf Basis 

von Wahrscheinlichkeiten, ohne „echtes“ 

semantisches „Wissen“ über den Gegen-

standsbereich ihrer Ergebnisse. Aktuell ist 

das LLM ChatGPT in den Schlagzeilen, das 

auf der Wissensbasis des World Wide Web 

erstaunliche „Wissens-“ Leistungen voll-

bringt – bei ungenügender Datenbasis aber 

auch stark irreführende Antworten produ-

ziert. Wie jeder Computer arbeiten solche 

Modelle im Kern ebenfalls algorithmisch; 
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die Ergebnisse werden aber durch die Daten 

bestimmt, die durch einen „universellen“ 

Lernalgorithmus verarbeitet werden.  

Maschinelles Lernen kann in mehreren Be-

reichen genutzt werden, die beispielsweise 

zu bürgerrechtlichen Problemen führen 

können: 

 Die Verarbeitung von Daten über 

einzelne Personen kann zu sehr 

differenzierten Charakterisierun-

gen dieser Personen führen, die 

z. B. für gezielte politische Anspra-

che genutzt werden können (Tar-

geted Advertising) und die Person 

damit gezielt beeinflussen und 

manipulieren. 

 Verfahren des Maschinellen Ler-

nens können zur Bildmanipulation 

eingesetzt werden (Deep Fake). 

Damit können gefälschte Bilder o-

der Filme gezielt zur Verbreitung 

gefälschter politischer Botschaf-

ten genutzt und die Öffentlichkeit 

damit getäuscht werden. 

 Verfahren des Maschinellen Ler-

nens können zur Steuerung auto-

nomer Waffensysteme genutzt 

werden, die ohne menschliche 

Kontrolle – und damit ohne bzw. 

auf Basis nicht vorhersehbarer 

ethischer Prinzipien – agieren. 

 Die Nutzung von Large Language 

Models im Bildungsbereich muss 

beobachtet werden. Es gibt bereits 

Beispiele, in denen solche Modelle 

Prüfungsleistungen erfolgreich 

absolviert haben. Es muss unter-

sucht werden, wie die Modelle in 

die Lehre integriert und ein Miss-

brauch verhindert werden können. 

 Transport von Stereotypen und 

systematische Verzerrungen in der 

Datengrundlage des Maschinellen 

Lernens, die zu Diskriminierungen 

führen (z. B. sog. „programmierter 

Rassismus“). 

Die Humanistische Union sieht in der Künst-

lichen Intelligenz eine Chance, den Men-

schen in einzelnen Bereichen zu unterstüt-

zen und zu Verbesserungen beizutragen, 

etwa dann, wenn erhebliche Datenmengen 

zur Modellierung komplexer Sachverhalte 

genutzt werden – beispielsweise bei 

Klimamodellen. Wir sehen aber auch erheb-

liche Risiken aufgrund der großen verarbei-

teten Datenmengen und der fehlenden 

Nachvollziehbarkeit der Verarbeitung, ein-

schließlich der mangelnden Überprüfbarkeit 

der Validität der Ergebnisse. Trotz erstaunli-

cher Ergebnisse in Einzelbereichen erwarten 

wir, dass die universelle Denkleistung des 

Menschen durch Maschinelles Lernen ab-

sehbar nicht nachgebildet werden kann. 

Überwachung 

2023 jähren sich die Enthüllungen von 

Edward Snowden zum zehnten Mal. Durch 

diese Enthüllungen wurde deutlich, in wel-

chem Umfang Massenüberwachung der Te-

lekommunikation stattfindet. Dies wurde 
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durch Erkenntnisse eines parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses des Deutschen 

Bundestages bestätigt. 

Seither wurde die Massenüberwachung 

nicht reduziert, sondern nimmt kontinuier-

lich zu. Beispielhaft dafür stehen die von Si-

cherheitspolitikerinnen und -politikern im-

mer wieder propagierte Vorratsdatenspei-

cherung von Metadaten der Kommunikation 

und in jüngerer Zeit die Überwachung von 

Kommunikationsinhalten unter Vorwand 

des Kinderschutzes (Chatkontrolle). Hier 

werden auch verstärkt Verfahren der Künst-

lichen Intelligenz eingesetzt, was eine ge-

meinsame Behandlung der beiden Themen-

bereiche nahelegt.  

Dies schließt eine anlassbezogene Überwa-

chung der Kommunikation zur Strafverfol-

gung – unter entsprechenden rechtlichen 

Vorbehalten – nicht aus. Die Humanistische 

Union wendet sich jedoch gegen jede an-

lasslose Massenüberwachung. 

Neben staatlicher Überwachung wenden 

wir uns auch gegen die zunehmende Samm-

lung von Daten durch Wirtschaftsunterneh-

men, beispielsweise zur Optimierung der 

Ansprache der Kundschaft. Mit Sorge be-

trachten wir die Machtkonzentration in 

Händen weniger weltweit operierender Un-

ternehmen („GAFAM“). Auch hier werden 

zunehmend Verfahren der Künstlichen In-

telligenz eingesetzt. 

Unsere Vorhaben: 

 Wir werden die aktuellen Entwick-

lungen, Chancen und Risiken im 

Bereich des Datenschutzes und der 

Informationsfreiheit, der Künstli-

chen Intelligenz und der Überwa-

chung auf der politischen Ebene 

beobachten und dazu Stellung 

nehmen – beispielsweise bei der 

Diskussion und Weiterentwicklung 

des Artificial Intelligence Act oder 

der Ausweitung von Überwa-

chungsbefugnissen staatlicher Be-

hörden durch die Erweiterung von 

Sicherheitsgesetzen. 

 Dies schließt Stellungnahmen in 

parlamentarischen Anhörungen 

ebenso ein wie Pressemitteilungen 

zu aktuellen Entwicklungen und 

Beiträge in den vorgängen, den 

Mitteilungen und ggf weiteren 

einschlägigen Publikation (z. B. 

Grundrechte-Report im Rahmen 

der Mitarbeit in der Redaktion). 

 Wir behandeln das Thema Künstli-

che Intelligenz in einer Schwer-

punktausgabe der vorgänge. 

 Wir planen regelmäßige virtuelle 

Veranstaltungen und Podcasts, bei 

denen wir u. a. diese Themen be-

handeln wollen. 

 Wir beteiligen uns an Veranstal-

tungen, z.B. dem Chaos Communi-

cation Congress (voraussichtlich 

im Dezember 2023 in Hamburg), 
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der FIfF-Konferenz (voraus. im No-

vember 2023 in Berlin) und weite-

ren; z.B. durch Informations-

stände. 

 Wir beteiligen uns an Arbeitskrei-

sen und kooperieren mit Organisa-

tionen, die zur Digitalpolitik arbei-

ten (z. B. Amnesty International, 

FIfF). 

 

Wolfram Grams: Pädagogik und 

Bildungspolitik 

Die Geschichte der Humanistischen Union 

belegt ihre Verbundenheit mit 

pädagogischen und bildungspolitischen 

Fragen. Trotzdem gerieten 

Bildungseinrichtungen und das Recht auf 

Bildung aus ihrem bürgerrechtlichen Blick, 

wie dies zeitgleich bei vielen 

Organisationen der Fall war. Das geschah 

parallel zu einem gesellschaftlichen Prozess 

der Reduktion des Bildungsbegriffs auf 

verwertbare Qualifikation. Zunehmend 

werden die Maßstäbe für Bildungsqualität 

durch Metriken ersetzt, die sich daran 

orientieren, welche Rendite aus der 

gewonnenen Qualifikation in Form 

lukrativer Stellen und 

Einkommenssteigerung abgeleitet werden 

kann.  

Diese Tendenz wird durch eine immer weiter 

auseinanderklaffende Schere beim Zugang 

zur Bildung verschärft. Armut erschwert 

diesen Zugang, Reichtum begünstigt ihn. 

Die soziale Selektion setzt sich weiterhin 

durch: Unverändert sind an den deutschen 

Hochschulen und Universitäten 

vornehmlich die Kinder von 

Akademiker*innen anzutreffen. Auf der 

anderen Seite der Schere steht eine 

zunehmende Zahl von Analphabeten*innen, 

wie von Jugendlichen, die die Schulen ohne 

jeden Abschluss verlassen. Diese Probleme 

kumulieren seit mehreren Jahrzehnten. 

Bildungseinrichtungen in Deutschland sind 

dem Verfall preisgegeben. Allein der im 

Bereich der Schulen eingetretene 

Investitionsstau ist eklatant. Desaströs 

jedoch ist der sich verschärfende 

Personalmangel in allen 

Bildungseinrichtungen. Obwohl dieses 

Problem wegen der erkennbaren 

demographischen Entwicklung seit Jahren 

offenkundig ist, wurde seitens der 

Kultusbürokratien nicht gegengesteuert.  

All das steht im Kontrast zu Artikel 26 der 

Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte. Er beinhaltet den 

Anspruch auf freien Zugang aller zu 

Bildungseinrichtungen. Das bedeutet, dass 

dies für alle Menschen gleichermaßen gilt, 

unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrer 

kulturellen, sozialen und ethnischen 

Herkunft, ihrer Sprache, ihrem Alter, ihrer 

Religion, ihres sozialen Status und auch 

ihres Vermögens. Zudem hat die 

Bundesregierung die UN-

Behindertenrechtskonvention gezeichnet 

und damit das Recht auf die Inklusion aller 

Kinder in das öffentliche Bildungssystem 
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festgeschrieben. Das Recht der Teilhabe 

behinderter Kinder am Regelunterricht 

erhält damit den Status eines 

Menschenrechts.  

Den damit vorhandenen Anforderungen 

können Bildungseinrichtungen gegenwärtig 

nicht nachkommen. Das deutsche 

Bildungswesen befindet sich in einer tiefen 

Krise. Dem Recht auf Bildung kann es nur 

noch bedingt gerecht werden.  

Bildung wird damit erneut zu einem 

Bürgerrecht, das erkämpft werden muss. 

Das gilt besonders für die immer größer 

werdenden benachteiligten Gruppen. 

 Zu diesem Zweck arbeitet die Hu-

manistische Union gegenwärtig in 

dem Bündnis „Schule muss an-

ders“ mit und beteiligt sich an der 

Vorbereitung des bundesweiten 

Aktionstages am 23. September 

2023. Die Humanistische Union ist 

eine der aufrufenden Organisatio-

nen des Bündnisses. 

 Kontinuierlich erscheinen in den 

vorgängen wieder Artikel zu den 

Themenbereichen Bildung, Erzie-

hung und Bildungspolitik.  

 Etabliert werden soll eine Arbeits-

gemeinschaft „Bildung & Erzie-

hung“ für Mitglieder der Humanis-

tischen Union und Interessierte.  

 Das Ressort „Pädagogik und Bil-

dungspolitik“ muss verknüpft wer-

den mit dem Aufgabenfeld „Sozi-

ale Rechte“. 

 

Andrea Zielinski: Staat und Kirche, 

Religionen und Wertegemeinschaften 

„Religionsfreiheit ≄ Freiheit von Reli-

gion“ habe ich meinen Artikel zur 1848er 

Revolution genannt (GEE Journal (2023), Nr. 

1, S. 16ff., https://gee-online.de/journal-ar-

chiv). Darum gebeten wurde ich in meiner 

Funktion als Vorstand und Ansprechpartne-

rin der Humanistischen Union, angefragt 

hat eine – die – religionspädagogische 

evangelische Zeitschrift. Selbstverständlich 

war ich froh, dass die HU auf Augenhöhe 

wahrgenommen wurde. Nun liegt also eine 

kleine humanistische Stimme in Bücherfä-

chern der Lehrerzimmer der Republik. 

So etwas gehörte auch zu meinen Aufgaben. 

Aber Religion ist für mich als Kultur- und 

Sozialanthropologin und Psychologin eine 

politische und soziale Tatsache, die es zu 

beobachten gilt und deren Handlungsspiel-

räume immer wieder kritisch gewürdigt 

werden müssen. Die in unserem Grundge-

setz verbriefte Trennung von Staat und Kir-

che wartet noch auf Umsetzung. Die ge-

währten Freiheiten der Religionsausübun-

gen und der Schutz unterschiedlicher Tradi-

tionsgemeinschaften werden hierarchisch 

vergeben. 

Die Privilegierung der Kirchen durch Bund 

und Länder durch die Staatkirchenverträge 

wurden darüber hinaus von Johann-Alb-

recht Haupt kritisiert. Er hat jährlich die 

Staatsleistungen der Länder an die Kirchen 
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aufgezählt und ist federführend bei der For-

derung der Ablösung der Staatskirchenleis-

tungen. Ihm und Kirsten Wiese danke ich 

herzlich für ihr Engagement im Bereich 

„Staat und Kirche“. 

Und, ob es eine Freiheit von Religion in 

sensiblen Bereichen unserer Gesellschaft, 

wie zum Beispiel in der Notfallseelsorge, 

geben wird, liegt auch an uns. 

Der Schwerpunkt „Religionen und 

Wertegemeinschaften“ wurde von mir breit 

aufgefasst. Wir erlebten eine kurze und 

heftige Diskussion in der HU anlässlich der 

positiven Pressemitteilung des 

Landesverbands Berlin-Brandenburg zum so 

genannten Kopftuchurteil des 

Bundesverfassungsgerichtes. Diese Debatte 

sollten wir auf der Mitgliederversammlung 

weiterführen. Zudem plane ich, für den 

Grundrechte-Report einen Artikel zur 

„Wittenberger Judensau“ zu schreiben. 

Ich lasse mein Amt im Vorstand der HU seit 

11. April 2023 ruhen und werde wieder in 

einem wissenschaftlichen Rahmen das eine 

oder andere genannte Thema aufnehmen. 

Daher gibt es von meiner Seite auch derzeit 

keine weiteren Planungen für das Ressort 

„Staat und Kirche“. 
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Die neue Geschäftsführung stellt sich vor

 

(Red.) Seit 1. April hat die Humanistische 

Union einen neuen Bundesgeschäftsführer. 

Zusammen mit der langjährigen 

Geschäftsführerin Carola Otte ist nun auch 

Philip Dingeldey Geschäftsführer. Daneben 

ist er auch der hauptamtliche Redakteur der 

Zeitschrift vorgänge. 

Philip Dingeldey ist 1990 in Nürnberg 

geboren, hat im Bachelor 

Politikwissenschaft und Geschichte in 

Erlangen-Nürnberg und im Master 

Politische Theorie in Frankfurt a. M., 

Darmstadt und Blacksburg (Virginia, USA) 

studiert. Danach war er wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Institut für Philosophie der 

Universität Greifswald und 

wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Knowledge Exchange Lab des 

Exzellenzclusters „Contestations of the 

Liberal Script (SCRIPTS)“ an der Freien 

Universität Berlin. Im Wintersemester 

2023/23 hatte er die Gastprofessur für 

kritische Gesellschaftstheorie an der Justus-

Liebig-Universität Gießen inne. Promoviert 

hat er an der Technischen Universität 

Darmstadt zur Demokratietheorie im 18. 

Jahrhundert. 

Insbesondere interessiert sich Philip 

Dingeldey im Rahmen seiner Tätigkeit für 

die Humanistische Union thematisch für die 

Trennung von Staat und Kirche, Klimapolitik, 

soziale Menschenrechte und 

Demokratisierung. Carola Otte und er 

arbeiten derzeit an einer Aktivierung der HU 

mit verschiedenen Veranstaltungsformaten, 

der Idee von neuen Arbeitskreisen und einer 

größeren Präsenz auf Twitter.
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Neue Konzeptideen aus der Geschäftsführung 

Die Bundesgeschäftsführung entwickelt 

derzeit zwei niedrigschwellige Formate, zu 

deren Teilnahme die Mitglieder der 

Humanistischen Union eingeladen sind. 

Erstens plant die Geschäftsführung eine di-

gitale Veranstaltungsreihe per Videokonfe-

renz. Regelmäßig wollen wir einen kurzen 

Vortrag zu HU-spezifischen Themen anbie-

ten, der daraufhin mit den Teilnehmenden 

diskutiert werden kann. Der Umfang einer 

Veranstaltung würde bei circa einer Stunde 

liegen. Die Vorträge werden einen einfüh-

renden Charakter in ein Thema haben und 

sowohl inhaltlich das Thema beleuchten als 

auch die dazugehörige HU-Position. Beson-

ders geeignet ist dies für Interessierte, 

Neumitglieder oder Leute, die neu in eines 

unserer Themen einsteigen wollen. Geplant 

sind vier bis sechs Vorträge pro Jahr. Falls 

Sie selbst Expertise zu einem der HU-The-

men haben und sich vorstellen können, ei-

nen solchen Vortrag zu halten, dann wen-

den Sie sich sehr gern an uns unter 

info@humanistische-union.de. 

Zweitens plant die Geschäftsführung einen 

Podcast. In einem lockeren Gespräch sollen 

bei diesem Format die Expertinnen und Ex-

perten aus der Humanistischen Union mit 

der Moderation (lies: der Geschäftsführung) 

über aktuelle menschen- und bürgerrechtli-

che Fragen debattieren. Während die Veran-

staltungsreihe einführend ist, soll der Po-

dcast einen aktuellen Bezug haben. 

Sobald der erste digitale Vortrag bezie-

hungsweise die erste Podcast-Sendung 

starten, wird die Geschäftsstelle Sie infor-

mieren. 

Carola Otte und Philip Dingeldey 
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Aufruf zur Bildung eines Arbeitskreises „Demokratisierung“ 

Es ist allgemein bekannt, dass in der Losung 

der Humanistischen Union die Forderung 

„Demokratie stärken“ vorkommt. Gleich-

wohl wurde dieser Aspekt, wie auch unser 

Themenfeld „Demokratisierung“ (jenseits 

der vorgänge) vernachlässigt. Das ist auch 

kein Wunder, wenn Nichtregierungsorgani-

sationen zunächst einmal Menschen- und 

Bürgerrechte verteidigen müssen. In dieser 

Defensivposition kommt man dementspre-

chend immer seltener dazu, auch noch den 

Ausbau politischer Partizipation als Bürger-

recht zu fordern und Demokratisierungs-

möglichkeiten zu konzipieren/zu skizzieren. 

Dies wollen der Bundesvorstand und die 

Bundesgeschäftsstelle der HU ändern. Bür-

gerrechtlich aktuell wird die Frage der De-

mokratisierung durch mehrere Forderungen 

oder Befunde: Einerseits fordern Umweltbe-

wegungen zusätzliche Institutionen, in de-

nen ausgeloste Bürgerinnern und Bürger 

(etwa bezüglich klimapolitischer und klima-

rechtlicher Fragen) deliberieren oder sogar 

entscheiden können sollen. Insgesamt sind 

die Debatten zur Futurisierung und Erweite-

rung der Demokratie überaus lebendig. An-

dererseits ist auch in Zeiten des Neolibera-

lismus die Aushöhlung von als demokratisch 

geltenden Institutionen zu vernehmen 

(Stichwort: Postdemokratie). Ergänzt wird 

diese Spannung noch durch menschen-

feindliches und antidemokratisches Denken 

und Handeln von rechter Seite und einem 

Erstarken des Autoritarismus. 

Zudem sind wir davon überzeugt, dass der 

Demokratisierungsprozess nicht abge-

schlossen ist und dass zivilgesellschaftliches 

Engagement sowie regelmäßige Wahlen (als 

Akt der Elitenrekrutierung) allein nicht aus-

reichend demokratisch sind. Die Demokratie 

und ihre originären Versprechen – wie 

Gleichheit und politische Beteiligung – kön-

nen ausgeweitet werden. 

Was brauchen wir aus bürgerrechtlicher 

Perspektive, um Gleichheit und Partizipa-

tion zu erreichen? Welcher Grad an Partizi-

pation ist nötig? Wie kann politische Reprä-

sentation um Bürgerbeteiligung ergänzt 

werden? Welche politischen Kompetenzen 

müssen den Menschen zukommen? 

Dazu möchten wir gerne einen Arbeitskreis 

gründen, der für die HU eine bürgerrechtlich 

verträgliche Position der Demokratisierung 

entwickelt. Denkbar wären als Ergebnisse 

ein Positionspapier, das dem Vorstand vor-

gelegt wird, mit den Anspruch, die darin ge-

schilderten Argumente, Forderungen und 

Ideen zur öffentlichen HU-Position zu ma-

chen, bis hin zu größeren Publikationen o-

der auch ein Intervenieren in die politische 

Öffentlichkeit mit einem Debattenbeitrag. 

Wer Interesse hat, an einem Arbeitskreis, ei-

ner Position zur und Konzipierung einer 
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„Demokratisierung“ über die politische Re-

präsentation hinaus mitzuwirken und damit 

die HU maßgeblich zu unterstützen und wo-

möglich auch zu prägen, der möge sich 

gerne beim Co-Bundesgeschäftsführer Phi-

lip Dingeldey (E-Mail: dingeldey@humanis-

tische-union.de, Tel.: 030/ 2045 0256) mel-

den. Das einfachste Vorgehen wären eine 

Mailingliste und regelmäßige digitale Tref-

fen via Big Blue Button in den Abendstun-

den (oder am Wochenende). 

Philip Dingeldey

Aufruf: Rezensionen 

 

Sie interessieren sich für menschen- und 

bürgerrechtliche Literatur? Sie setzen sich 

gerne kritisch mit gesellschaftspolitischen 

Themen auseinander? Vielleicht haben Sie 

dann ja Interesse, für die Humanistische 

Union Buchbesprechungen und 

Buchkritiken zu schreiben, die Sie in den 

Mitteilungen veröffentlichen können. 

Denn die Bundesgeschäftsstelle der HU 

möchte gerne in den Mitteilungen wieder 

mehr Buchbesprechungen unterbringen, 

und ist dabei auf Sie angewiesen. Dadurch 

ergibt sich auch die Chance, dass die 

Mitteilungen verstärkt ein Ort von 

fachlichen Diskussionen der Mitglieder wird. 

Wenn Sie für uns Rezensionen schreiben 

wollen, dann melden Sie sich gerne mit 

Ihrem Vorschlag bei der Geschäftsstelle der 

HU (E-Mail: info@humanistische-union.de, 

Tel: 030/ 2045 0256). Wir können dann für 

Sie die Rezensionsexemplare bei den 

Verlagen bestellen und Ihnen zuschicken. 

Carola Otte und Philip Dingeldey

mailto:dingeldey@humanistische-union.de
mailto:dingeldey@humanistische-union.de
mailto:info@humanistische-union.de
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Die Gefangenenbezahlung ist verfassungswidrig

Am 20.06. 2023 hat das Bundesverfas-

sungsgericht eine lange erwartete Entschei-

dung zu diesem Thema veröffentlicht. Es hat 

dabei über je eine Verfassungsbeschwerde 

von Strafgefangenen aus Bayern und aus 

Nordrhein-Westfalen entschieden. Und es 

hat die Landesstrafvollzugsgesetze dieser 

Länder für verfassungswidrig erklärt. Leider 

hat das Gericht dabei weitergehende Erwar-

tungen enttäuscht. Um die Entscheidung 

richtig einordnen zu können, ist es nötig, 

wenigstens einen kurzen Blick auf die Ge-

schichte der Gefangenenarbeit und ihrer 

(durchweg) unbefriedigenden Bezahlung zu 

werfen. 

Ein Rechtsanspruch auf Arbeitsentgelt war 

in Deutschland erstmals durch das Straf-

vollzugsgesetz von 1976 eingeführt (vorher 

war nur eine geringfügige „Arbeitsbeloh-

nung“ gewährt worden). Im Regierungsent-

wurf hieß es dazu, diese Neuerung folge aus 

dem Grundsatz, dass der Vollzug der Frei-

heitsstrafe keine über den Freiheitsentzug 

hinausgehenden Einschränkungen mit sich 

bringen sollte. „Die Gewährung eines echten 

Arbeitsentgelts dient zugleich der Einglie-

derung, weil sie dem Gefangenen ermög-

licht, zum Lebensunterhalt seiner Angehöri-

gen beizutragen, Schaden aus seiner Straf-

tat wiedergutzumachen und Ersparnisse für 

den Übergang in das normale Leben zurück-

zulegen" (RegE, S.67). Konsequent hatte der 

Alternativentwurf der Strafrechtsprofesso-

ren (1973) eine tarifmäßige Entlohnung der 

Gefangenen vorgeschlagen, ein Vorschlag, 

der auch von der Arbeitsgemeinschaft Sozi-

alpolitischer Arbeitskreise (AG SPAK) aufge-

nommen wurde (1975). Jede(r) Gefangene 

sollte nach dem für ihn/sie geltenden Tarif-

vertrag bezahlt werden. In Zweifelsfällen 

sollte die Verwaltung einen Wert festlegen. 

Letztlich entschied sich der Gesetzgeber aus 

Gründen der Praktikabilität für eine pau-

schale Methode: die Orientierung am 

durchschnittlichen Entgelt aller Versicher-

ten der Rentenversicherung. Allerdings war 

bald nicht mehr von einer hundertprozenti-

gen Übernahme dieses Maßstabs die Rede. 

Am Ende des Gesetzgebungsverfahrens war 

von einem echten Arbeitsentgelt allerdings 

keine Rede mehr: man einigte sich auf lä-

cherliche fünf Prozent dieser Bemessungs-

grundlage, mit dem Versprechen, dass dieser 

Prozentsatz im Zeitraum von 1977 bis 1986 

stufenweise auf 40 Prozent angehoben wer-

den sollte. Davon ist der Gesetzgeber jedoch 

später abgerückt, so dass es 20 Jahre lang 

bei dem „Hungerlohn“ blieb. 

Zu einer Erhöhung ist es bisher nur aufgrund 

von Verfassungsbeschwerden von Gefange-

nen gekommen. Diese waren im Jahre 1998 

erfolgreich, als das BVerfG die bisherige Re-

gelung für verfassungswidrig erklärte. Aller-

dings ging das Gericht dabei vom Maßstab 
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eines am normalen Arbeitsmarkt orientier-

ten "echten Arbeitsentgelts" ab. Stattdessen 

entwickelte es einen neuen, strafvoll-

zugspezifischen Maßstab: "Ein gesetzliches 

Konzept der Resozialisierung durch Pflicht-

arbeit kann zur verfassungsrechtlich gebo-

tenen Resozialisierung nur beitragen, wenn 

dem Gefangenen durch die Höhe des ihm 

zukommenden Entgelts in einem Mindest-

maß bewusstgemacht werden kann, dass 

Erwerbsarbeit zur Herstellung der Lebens-

grundlage sinnvoll ist". Was das bedeuten 

sollte, wurde dem damals für den Strafvoll-

zug zuständigen Bundesgesetzgeber über-

lassen. Auf diese Weise kam eine Erhöhung 

von fünf auf neun Prozent der Bemessungs-

grundlage zustande, ein Kompromiss, der 

niemandem so recht passte. Es war schon 

damals klar, dass die ursprünglichen Ziele 

(Beitrag zum Lebensunterhalt der Angehö-

rigen, Schadenswiedergutmachung, Rück-

lage für einen Neubeginn in Freiheit) auf 

dieser Grundlage nicht erreichbar waren. 

Auf die Problematik des Maßstabes hatte 

der Berichterstatter des Gerichtes, Konrad 

Kruis, in einer abweichenden Meinung hin-

gewiesen: „Da der Mensch in seiner existen-

tiellen Befindlichkeit in Frage gestellt wird, 

wenn er - aus welchen Gründen auch immer 

- einer Ordnung ausgesetzt ist, in der für ihn 

der Zusammenhang zwischen abverlangter 

Arbeit und angemessenem (gerechtem) 

Lohn prinzipiell aufgehoben ist, stellt sich 

bei Pflichtarbeit die Frage nach dem ange-

messenen Entgelt im Blick auf die Achtung 

der Menschenwürde losgelöst vom Resozia-

lisierungsgebot der Verfassung und dem Re-

sozialisierungszweck der Arbeit". Das Ar-

beitsentgelt müsse einen echten Gegenwert 

darstellen. In seiner Höhe müsse der Wert 

der geleisteten Arbeit deutlich werden. Er 

hoffe, dass man diese Entscheidung nicht so 

verstehen werde, „dass das Bundesverfas-

sungsgericht damit von früheren Wertmaß-

stäben abrückt". Ein bemerkenswert weit-

sichtiges Statement. 

Vor diesem Hintergrund waren die Erwar-

tungen an die neue Entscheidung des 

BVerfG hoch gespannt. Diese knüpft jedoch 

genau an die problematischen Maßstäbe 

der Vorentscheidung an. Sie verpflichtet die 

beiden Bundesländer, ein „umfassendes, 

wirksames und in sich schlüssiges, am Stand 

der Wissenschaft ausgerichtetes Resoziali-

sierungskonzept zu entwickeln sowie die 

von ihm zu bestimmenden wesentlichen Re-

gelungen des Strafvollzugs darauf aufzu-

bauen. Der Gesetzgeber müsse die Zwecke, 

die im Rahmen seines Resozialisierungskon-

zepts mit der (Gesamt-) Vergütung der Ge-

fangenenarbeit und insbesondere dem mo-

netären Vergütungsteil erreicht werden sol-

len, im Gesetz benennen und widerspruchs-

frei aufeinander abstimmen. Er sei dabei 

nicht auf ein bestimmtes Regelungskonzept 

festgelegt, vielmehr sei ihm ein weiter Ge-

staltungsspielraum eröffnet. In jedem Fall 

müsse die Angemessenheit der Vergütungs-

höhe den im Resozialisierungskonzept ver-

folgten Zwecken entsprechen". 

Aber ist ein solches Konzept denkbar, aus 

welchem sich die Vergütungshöhe der Ge-

fangenenarbeit im Strafvollzug ableiten 
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lässt? Das muss ernsthaft bezweifelt wer-

den. 

Schon das Konzept der Resozialisierung 

selbst ist umstritten. Von den Einen wird es 

psychologisch verstanden als die Beseiti-

gung von Sozialisationsdefiziten („Nachso-

zialisation"), von Anderen, eher soziolo-

gisch, als Hilfe bei der Wiedereingliederung 

in die Gesellschaft. Im Zweifel kann beides 

erforderlich sein, wenn auch in unterschied-

licher Gewichtung bei verschiedenen Perso-

nen. Ob sich daraus klare Vorgaben für die 

Entlohnung der Gefangenenarbeit ergeben, 

ist mehr als zweifelhaft. Es spricht vielmehr 

alles dafür, den arbeitsfähigen Strafgefan-

genen freizustellen, ob sie arbeiten wollen 

oder nicht und die arbeitenden Gefangenen 

als (gefangene) Arbeiter nach den jeweils 

geltenden Tarifverträgen zu bezahlen. 

Die Entscheidung des BVerfG ist streng ge-

nommen nur für Bayern und NRW. Indirekt 

sind jedoch sämtliche anderen Bundeslän-

der betroffen. Sie sind -wenn auch nur indi-

rekt - dazu verpflichtet, ihre Gesetze den 

Maßstäben des BVerfG anzupassen. Im 

schlimmsten Fall könnte dies dazu führen, 

dass wir es in Zukunft mit 16 verschiedenen 

Systemen der Gefangenenentlohnung zu 

tun bekommen, je nach Auslegung des ver-

fassungsgerichtlichen Maßstabes. Vermut-

lich wird der Strafvollzugsauschuss der Län-

der versuchen, möglichst viele Länder auf 

ein gemeinsames Modell einzuschwören. 

Gelingt das nicht, was angesichts der unter-

schiedlichen Finanzlage der Länder nicht 

unwahrscheinlich ist, wird das Chaos groß 

sein und viele Gefangene werden die Ge-

richte anrufen. Diese werden sich ihrerseits 

mit den vagen Maßstäben des BVerfGs aus-

einandersetzen müssen. Das dürfte das 

Chaos noch vergrößern. Und letztlich wer-

den alle eine neue Entscheidung dieses Ge-

richts herbeiwünschen. 

Fazit: Aus der Entscheidung ergibt sich, dass 

dem BVerfG nichts Neues eingefallen ist. 

Die Länder sollen in ihren Gesetzen die Be-

deutung von Arbeit in einem „Resozialisie-

rungskonzept" klären. Was das in Cent und 

Euro bedeuten soll, bleibt unklar und dürfte 

über längere Zeit umstritten sein. 

Das sollte niemanden überraschen. Das Ge-

fängnis ist nun einmal kein geeigneter Platz 

zur Resozialisierung von Straftätern. Wenn 

man meint, Menschen zur Strafe einsperren 

zu müssen und sie dort arbeiten lässt, dann 

ist man verpflichtet, sie regulär zu bezahlen. 

Der richtige Maßstab dafür ist (mindestens) 

der gesetzliche Mindestlohn und die Einbe-

ziehung in die Sozialversicherung. 

Dass dies teuer werden dürfte, ist kein Ar-

gument gegen ein solches Vorgehen. Es wird 

jedes einzelne Bundesland dazu bringen, an 

einer radikalen Verringerung der Gefange-

nenzahlen mitzuwirken. Und damit zu einer 

wünschbaren Fortentwicklung des Straf-

vollzugs in Strafanstalten beizutragen. 

Johannes Feest 
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Grundrechte-Report 2023 der Öffentlichkeit vorgestellt

Präsentatorin Susanne Baer: „Zum Schutz 

der Grundrechte gibt es noch Einiges zu 

tun“ 

Am 23. Mai 2023, dem Tag des Grundgeset-

zes, wurde der diesjährige Grundrechte-Re-

port. Zur Lage der Bürger- und Menschen-

rechte in Deutschland im Haus der Demo-

kratie in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Der 27. Grundrechte-Report wirft unter dem 

Titel „Krieg, Klima, Krise“ einen Blick auf die 

aktuellen Gefährdungen der Grundrechte 

und zentraler Verfassungsprinzipien anhand 

konkreter Fälle des Jahres 2022. Der Report 

analysiert und kritisiert Entscheidungen von 

Parlamenten, Behörden und Gerichten, aber 

auch von Privatunternehmen. 

Hierzu gehören für das Jahr 2022 grund-

rechtliche Auswirkungen der Maßnahmen 

anlässlich des russischen Angriffskriegs auf 

die Ukraine und die wachsende Armut in 

Deutschland. Darüber hinaus werden im Re-

port tödliche Polizeigewalt, rassistische Po-

lizeikontrollen und Grundrechtsverletzun-

gen an geflüchteten Menschen thematisiert 

sowie Einschnitte in die informationelle 

Selbstbestimmung und Probleme in der 

deutschen Justiz besprochen. 

Der Report wird von zehn Bürgerrechtsorga-

nisationen herausgegeben. 

Susanne Baer, ehemalige Richterin des 

Bundesverfassungsgerichts und Professo-

rin für Öffentliches Recht und Geschlech-

terstudien an der Humboldt-Universität zu 

Berlin, präsentierte den Grundrechte-Re-

port in diesem Jahr: „Der Krieg in der Ukra-

ine, die wirtschaftliche Lage, die viele Men-

schen belastet, und die Klimakrise fordern 

Politik und Gesellschaft – und sie fordern 

auch die Grundrechte heraus. Gerade wenn 

es eng wird, kommt es auf diese Rechte an. 

Der Grundrechte-Report deckt da Probleme 

auf. Dass im Familienrecht weiter frauen-

feindliche Narrative wirksam werden, er-

schreckt ebenso wie der geschilderte Um-

gang mit Angriffen auf die Pressefreiheit. 

Teils müssen sich Justiz, Verwaltung und 

Gesetzgeber hier deutliche Kritik gefallen 

lassen. Ich stimme da nicht allem zu, aber 

das muss diskutiert werden. Berichtet wird 

ja auch, wo Gerichte bewegt werden können, 

um Grundrechte in neuen Konstellationen 

durchzusetzen – in der Polizeiarbeit, bei 

Streiks oder „Klimacamps“. Klar ist jeden-

falls: Grundrechtsfragen gehen alle an – 

und um überzeugende Antworten müssen 

wir ringen“. 

Simon Lachner, Aktivist der „Letzten Ge-

neration“, berichtete bei der Pressekonfe-

renz von seinen Erfahrungen mit dem staat-

lichen Umgang mit Aktionen der Klimaakti-

vist*innen. Er sagt: „Wie die Engagierten bei 

der Letzten Generation vom Rechtsstaat be-

handelt werden ist teils erschreckend. Im-

mer wieder sehe ich meine Freunde, wie sie 

mit Schmerzgriffen von der Straße gezerrt 
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werden oder in die Justizvollzugsanstalt ge-

sperrt werden – teils ohne Gerichtsverfah-

ren, sondern auf Grundlage des Polizeiauf-

gabengesetzes in Bayern. Auch ich war für 

zwei Nächte in der Justizvollzugsanstalt in 

München.“ 

Benjamin Derin, Rechtsanwalt und Mit-

glied des Republikanischen Anwältinnen- 

und Anwälteverein e.V. (RAV), resümiert 

stellvertretend für die gesamte Redaktion 

des Grundrechte-Reports: „Ob staatliche 

Überwachung, Ausweitung von Straf- und 

Polizeigesetzen oder Abbau von sozialen Si-

cherungen, wir weisen immer wieder darauf 

hin, wo die Grundrechte in Gefahr sind. Teile 

von Staat und Politik scheinen aber umge-

kehrt die Grundrechte mancher Menschen 

als Gefahr zu betrachten. Das Beharren auf 

diesen Rechten ist deshalb ein wichtiger Teil 

des Einsatzes für eine freiheitliche und so-

ziale Gesellschaft für alle.“ 

Grundrechte-Report 2023 – Zur Lage der 

Bürger- und Menschenrechte in Deutsch-

land (FISCHER Taschenbuch Verlag). Her-

ausgegeben von: Rolf Gössner, Rosemarie 

Will, Britta Rabe, Benjamin Derin, Wiebke 

Judith, Sarah Lincoln, Lea Welsch, Rebecca 

Militz, Max Putzer, Rainer Rehak. ISBN 978-

3-596-70882-6 

Der Grundrechte-Report 2023 ist ein ge-

meinsames Projekt von: Humanistische 

Union, vereinigt mit der Gustav Heinemann-

Initiative • Bundesarbeitskreis Kritischer Ju-

ragruppen • Internationale Liga für Men-

schenrechte • Komitee für Grundrechte und 

Demokratie • Neue Richtervereinigung • 

PRO ASYL • Republikanischer Anwältinnen-

und Anwälteverein • Vereinigung Demokra-

tischer Juristinnen und Juristen • Forum In-

formatikerInnen für Frieden und gesell-

schaftliche Verantwortung • Gesellschaft 

für Freiheitsrechte 

Bezugsmöglichkeiten: Das Buch ist ab so-

fort über den Buchhandel, den Online-Shop 

der Humanistischen Union 

(https://www.humanistische-union.de/ser-

vice/shop/grundrechte-report/) und die 

Webseite der Herausgeber zu beziehen 

(http://www.grundrechte-report.de/quer-

menue/bestellen/). 

Die Redaktion des Grundrechtereports

 

https://www.humanistische-union.de/service/shop/grundrechte-report/
https://www.humanistische-union.de/service/shop/grundrechte-report/
http://www.grundrechte-report.de/quermenue/bestellen/
http://www.grundrechte-report.de/quermenue/bestellen/
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Offener Brief der Humanistischen Union an die 
Abgeordneten des Hessischen Landtags 

 

(Red.) Am Donnerstag, 29. Juli wurde in 

Hessen das Hessische Gesetz über die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung 

verabschiedet. Dabei wurde auch ein 

kurzfristiger Änderungsantrag der Frak-

tionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen zu § 

25a verabschiedetet, der datenschutz- und 

polizeirechtlich relevant ist. Wir haben im 

Vorfeld in einem offenen Brief an die 

Abgeordneten des Hessischen Landtags 

diese Kurzfristigkeit, die jede außer-

parlamentarische Beteiligung bezüglich des 

Änderungsantrags verhindert und im 

Verfahren intransparent ist, kritisiert. Unser 

Brief wurde sowohl medial als auch von 

einigen Abgeordneten diskutiert. Gleichwohl 

wurde der Änderungsantrag ohne Anhörung 

verabschiedet. Unsere Kritik bleibt dennoch 

bestehen. Daher drucken wir den Text hier 

für Sie ab: 

 

Sehr geehrte Abgeordnete des Hessischen 

Landtages, 

am kommenden Donnerstag, dem 29. Juni, 

werden Sie, die Abgeordneten des 

Hessischen Landtages, über den Änderungs-

antrag der Fraktionen CDU und Bündnis 

90/Die Grünen zum Entwurf für ein Gesetz 

zur Änderung sicherheitsrechtlicher Vor-

schriften und zur Umorganisation der 

hessischen Bereitschaftspolizei (LT-Drs. 

20/11235) in der dritten Lesung abstimmen. 

Wir, die Bürgerrechtsorganisation Huma-

nistische Union, halten dieses 

Schnellverfahren bei einer so wichtigen 

Änderung des Hessischen Gesetzes über die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) 

für undemokratisch und den Gesetz-

gebungsprozess für intransparent. Eine 

Beteiligung der Zivilgesellschaft zum 

Änderungsantrag der Regierungsfraktionen 

wird damit nämlich verunmöglicht. 

Der neue Änderungsantrag von CDU und 

Grünen befasst sich vor allem mit einer 

Änderung des verfassungswidrigen §25a 

HSOG. Der neue Änderungsantrag soll den 

alten §25a durch einen neuen ersetzen. 

Darin geht es um die automatisierte 

Anwendung der Datenanalyse von 

HessenDATA und das Zusammenfügen 

verschiedener Datentöpfe. Beim kurzfristig 

eingereichten Änderungsantrag geht es also 

nicht nur um Formalitäten oder Kleinig-

keiten, sondern um Fragen des Daten-

schutzes und des Polizeirechts. Kurz gesagt 

handelt es sich um Angelegenheiten, die der 

öffentlichen Debatte bedürfen – und zwar 

nicht nur des Landtags, sondern auch der 

breiten Öffentlichkeit, der Medien und 

zivilgesellschaftlicher Organisationen –, 

wenn man den Begriff Demokratie ernster 

nehmen möchte. Denn es geht um 

bürgerrechtliche Fragen, die kontrovers 

diskutiert werden müssten. 
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Eine solche Beteiligung wird jedoch durch 

den straffen Zeitplan verhindert. Der 

ursprüngliche Gesetzentwurf wurde zwar 

schon im März 2022 eingereicht. Nachdem 

aber nur einen Monat später das 

Bundesverfassungsgericht das Verfassungs-

schutzgesetz in Bayern kassiert hatte, 

wurde auch klar, dass Teile des HSOG 

verfassungswidrig sind. Im März 2023 

wurden daraufhin Änderungsanträge 

eingereicht, und es fand abermals eine 

Anhörung statt, die inzwischen vom 

Innenausschuss ausgewertet wurde. Dort 

kündigten Abgeordnete der Fraktionen CDU 

und Die Grünen an, bezüglich HessenDATA 

einen Änderungsantrag einzubringen. 

Dieser Änderungsantrag liegt Ihnen erst seit 

20. Juni dieses Jahres vor. 

Trotz dieser Kurzfristigkeit sollen am 27. 

Juni die zweite und am 29. Juni die dritte 

Lesung im Hessischen Landtag zum 

Gesetzentwurf (LT-Drs. 20/8129) und dem 

dazugehörigen Änderungsantrag statt-

finden. In einem solchen Schnelldurchlauf 

werden zivilgesellschaftliche Organi-

sationen und die hessischen Bürgerinnen 

und Bürger vom Gesetzgebungsprozess 

ausgeschlossen. Denn in Anbetracht der 

wenigen verbleibenden Tage und der 

Komplexität sowohl des Änderungsantrags 

der Regierungsfraktionen als auch der 

Drucksachen, auf die darin Bezug 

genommen wird, wird es weder möglich sein, 

in der außerparlamentarischen Öffentlich-

keit den Antrag zu diskutieren, noch werden 

fundierte gutachterliche Stellungnahmen 

von Bürgerrechts-organisationen wie uns 

rechtzeitig möglich sein. Der außerparla-

mentarischen Öffentlichkeit fehlt damit in 

einem solchen Verfahren die Möglichkeit, 

sich differenziert zum Änderungsantrag zu 

äußern. Die Kurzfristigkeit unterminiert 

somit das Transparenzgebot und erschwert 

eine demokratische Debatte enorm. 

In der Tat ist in der Geschäftsordnung des 

Hessischen Landtages eine Anhörung oder 

Beteiligung von Interessensverbänden oder 

Bürgerrechtsorganisationen nicht schrift-

lich verordnet – anders als dies etwa beim 

Bundestag der Fall ist. Daher bleibt zivil-

gesellschaftlichen Organisationen in Bezug 

auf den Hessischen Landtag auch keine 

Möglichkeit der formalen Beschwerde 

angesichts dieses Schnellverfahrens. 

Gleichwohl ist die Humanistische Union 

über diesen Ablauf empört. Wir sind der 

Meinung, dass ein Gesetzgebungsverfahren, 

das als demokratisch gelten soll, so nicht 

ordnungsgemäß sein sollte. 

Daher fordern wir den Hessischen Landtag 

und die Hessische Landesregierung erstens 

dazu auf, künftig bei Gesetzgebungs-

verfahren die Zivil-gesellschaft nicht mehr 

durch Zeitmangel auszuschließen, sondern 

sich demokratischen Debatten zu stellen. 

Zweitens fordern wir den Hessischen 

Landtag dazu auf, wenigstens die 

gutachterlichen Stellungnahmen zu 

Gesetzgebungsverfahren generell zu 

veröffentlichen und damit das Transparenz-

gebot zu erfüllen. 

Philip Dingeldey und der Bundesvorstand 

der Humanistischen Union 
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Ankündigung: Mitgliederversammlung 2023 und Verleihung 
des Fritz-Bauer-Preises 2023 

 

Der Bundesvorstand informiert Sie hiermit 

über die diesjährige Mitgliederversamm-

lung. Diese findet statt: am Wochenende 

des 14. und 15. Oktober 2023 in der 

Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewe-

gungen in der deutschen Geschichte 

Herrenstraße 18 

76437 Rastatt. 

Auch vergeben wir am selben Ort am Sams-

tagabend, den 14. Oktober 2023, den dies-

jährigen Fritz-Bauer-Preis. Dieses Mal ver-

leiht die HU den Preis den Beschwerdefüh-

renden der Verfassungsbeschwerden gegen 

das Klimaschutzgesetz. Der Fritz-Bauer-

Preis wurde von der Humanistischen Union 

1968 gestiftet in Erinnerung an ihren Mit-

begründer Fritz Bauer, den langjährigen Ge-

neralstaatsanwalt von Hessen und sozial 

engagierten Juristen. 

Zudem planen zwei Mitglieder des Bundes-

vorstandes, bei der kommenden Mitglieder-

versammlung von ihrem Amt zurückzutre-

ten. Daher wollen wir von der Mitglieder-

versammlung neue Vorstandmitglieder 

zum bestehenden Bundesvorstand hinzu-

wählen zu lassen. Dazu fordert der Vorstand, 

die Mitglieder, die an einer Vorstandstätig-

keit interessiert sind, dazu auf, für die kom-

mende Wahl zu kandidieren. 

Über den genauen Ablauf der Mitgliederver-

sammlung und der Preisverleihung werden 

wir noch rechtzeitig mit der Tagesordnung 

informieren. 

Der Bundesvorstand der Humanistischen 

Union
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Regionalgruppen & Kontaktadressen 

Bundesgeschäftsstelle 

Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin 

Telefon: 030 – 204 502 56  

Fax: 030 – 20 45 02 57 

E-Mail: info@humanistische-union.de 

Internet: https://www.humanistische-union.de 

Landesverband Baden-Württemberg 

c/o RA Dr. Udo Kauß, Gerberau 5a, 79098 Frei-

burg 

Telefon: 0761 - 70 20 93 Fax 0761 - 70 20 59 

E-Mail: bawue@humanistische-union.de 

Internet: https://bawue.humanistische-union.de/ 

Landesverband Berlin-Brandenburg 

Landesgeschäftsstelle im Haus der Demokratie 

und Menschenrechte, Greifswalder Straße 4, 

10405 Berlin 

Telefon: 030 – 20 42 504 Fax: 030 – 20 45 02 57 

E-Mail: berlin@humanistische-union.de 

Internet: https://berlin.humanistische-union.de/ 

Landesverband Bremen 

c/o Christiane Bodammer 

Telefon: 0421–25 2879, 

Thomas von Zabern, Telefon: 0421 – 59 70 730 

oder  

Kirsten Wiese, Telefon: 0421 – 6962 0246, 

E-Mail: bremen@humanistische-union.de 

Landesverband Hessen 

c/o Jens Bertrams, Leipziger Str. 4, 35039Mar-

burg 

Telefon: 06421 -46 299 

E-Mail: sprecher@hu-hessen.de 

Internet: https://www.hu-hessen.de/ 

Ortsverband Marburg 

c/o Franz-Josef Hanke, Leckergäßchen 2,  

35037 Marburg 

Telefon: 06421 – 66 616  

E-Mail: buergerrechte@hu-marburg.de 

Internet: https://www.hu-marburg.de/ 

Regionalverband Frankfurt/Main 

c/o Stefan Hügel 

E-Mail: frankfurt@humanistisce-union.de 

Internet: https://frankfurt.humanistische-

union.de/ 

Landesverband Hamburg 

c/o Mikey Kleinert 

E-Mail: hamburg@humanistische-union.de 

Internet: https://hamburg.humanistische-

union.de 

Landesverband NRW 

Norbert Reichling 

E-Mail: nrw@humanistische-union.de 

Regionalverband München/Südbayern 

E-Mail: bayern@humanistische-union.de 

Internet: https://suedbayern.humanistische-

union.de/ 

Ortsverband Lübeck 

c/o Gunda Diercks-Elsner - Kanzlei, Königstraße 

91, 24052 Lübeck 

Telefon: 0451 – 79 88 101 Fax: 0451 – 78 223  

Internet: https://www.humanistische-

union.de/regionen/lübeck
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Termine / Veranstaltungen in den Regionen 

 

Marburg: Hilfsinitiative statt Hass: 
Serpil Unvar erhält Marburger 
Leuchtfeuer 2023 

Serpil Unvar erhält das "Marburger 

Leuchtfeuer" 2023. Die Preisverleihung 

findet am 20. Juli um 16.30 Uhr im Mar-

burger Rathaus statt. 

Nach der Ermordung ihres Sohns Ferhat Un-

var am 19. Februar 2020 in Hanau hat seine 

Mutter Serpil Temiz Unvar an seinem Ge-

burtstag am 20. November 2020 die "Bil-

dungsinitiative Ferhat Unvar" gegründet. 

Sie soll eine Anlaufstelle für junge Men-

schen sein, die im Alltag rassistische Diskri-

minierung erfahren. 

Ihren vorbildlichen Einsatz für die Gesell-

schaft im Andenken ihres Sohnes würdigt 

die Jury mit der Verleihung des Marburger 

Leuchtfeuers für Soziale Bürgerrechte. 

Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies und 

Jury-Sprecher Egon Vaupel werden ihr die 

undotierte Auszeichnung bei einer Feier-

stunde am 20. Juli im Historischen Saal des 

Marburger Rathauses überreichen. Die Lau-

datio wird die Berliner Kabarettistin Idil 

Baydar halten, die am Abend dieses Tages 

auch im Marburger Kulturzentrum KFZ auf-

treten wird. 

Weiter Informationen finden Sie unter: 

www.hu-marburg.de 

Franz-Josef Hanke 

 

Berichte aus den Regionalgruppen 

 

Berlin-Brandenburg:  
Vesper – Menschenrechte aktuell: 
Das soziale Menschenrecht auf 
Wohnen für Alle – Wie weiter mit 
dem Volksentscheid? 

Fast ein halbes Jahr nach der federführend 

von uns organisierten Vesper über „Ethik 

für die Zukunft - solidarisches Denken und 

Handeln heute“ gab es am 30. März 2023 

wieder eine Vesper. Dieses Mal wurde sie 

federführend von der Eberhard-Schultz-

Stiftung für soziale Menschenrechte und 

Partizipation organisiert. Es ging um das 

soziale Menschenrecht auf Wohnen und 

wie es in Berlin umgesetzt werden soll. Das 

wurde entlang der Frage diskutiert, wie der 

Mieten-Volksentscheid umgesetzt werden 

soll.  

https://www.hu-marburg.de/
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In dem Volksentscheid sprach sich am 26. 

September 2021 eine Mehrheit der Berliner 

für eine Enteignung und Vergesellschaf-

tung großer privater Wohnungskonzerne 

aus. Zur Umsetzung des Entscheids setzte 

die damals aus SPD, Bündnis 90/Die Grü-

nen und der Linken bestehende Koalition 

eine Expertenkommission ein. Nach einem 

Zwischenergebnis wäre eine Enteignung 

rechtssicher möglich. Aber wird die damals 

wahrscheinliche, inzwischen gewählte 

neue Regierung, eine Koalition von CDU 

und SPD, ihn umsetzen?  

Darüber wurde an dem Abend auch ge-

sprochen. Viele der im Saal Anwesenden 

waren skeptisch.  

Input gab es von dem Stadtsoziologen Dr. 

Andrej Holm, Ülker Radziwill (SPD, Mitglied 

der Fraktion und Staatssekretärin für Mie-

terschutz und Quartiersentwicklung in der 

Berliner Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung, Bauen und Wohnen), Niklas 

Schenker (Die Linke, Sprecher für Mieten, 

Wohnen, Öffentlicher Wohnungsbau und 

Wohnungsbauförderung, Rad- und Fußver-

kehr, Clubkultur), Peter Schmidt (Mieter-

protest Kosmosviertel) und mehreren Ver-

tretern weiterer Mieterinitiativen. Sie stell-

ten sich alle, mehr oder weniger geschlos-

sen, hinter das Anliegen des Volksent-

scheids.  

Die Vesper wurde gestreamt. Ob die Auf-

zeichnung veröffentlicht wird, ist noch un-

klar.  

Unter dem Motto „Vesper: Menschenrechte 

aktuell“ veranstalten die Stiftung Haus der 

Demokratie und Menschenrechte, die Hu-

manistische Union, die Internationale Liga 

für Menschenrechte und die Eberhard-

Schultz-Stiftung für soziale Menschen-

rechte und Partizipation jeweils an einem 

letzten Donnerstag des Monats einen Dis-

kussionsabend. 

Die nächste Vesper ist voraussichtlich Ende 

Juli. 

Axel Bussmer
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